
 

Stand 20.01.2020 

Hinweise zur Teilnahme  
an Einsätzen des Hilfeleistungskontingents Dachau 

 

Geht ein Hilfeersuchen beim Landratsamt Dachau ein, richtet dieses die FüGK ein, informiert 
die Einsatzkräfte über die Sammelstelle und die Einsatzaufgaben und koordiniert 
zusammen mit den übergeordneten FüGK das Hilfskontingent einschließlich Ablösung. 

Hierbei werden jeweils die Kommandanten der für das Hilfeleistungskontingent 
vorgesehenen Einsatzmittel informiert und haben für die Besetzung mit Mannschaft in 
der im Einsatzplan vorgesehenen Stärke Sorge zu tragen. (Diese entspricht nicht der 
maximal möglichen Mannschaft des jeweiligen Einsatzmittels!) 

 

Impfschutz 

Wie auch allgemein für Feuerwehrdienstleistende sollen insbesondere die an 
Hilfskontingenten beteiligten Einheiten ihre Aktiven motivieren, regelmäßig den 
vorhandenen Impfschutz ärztlich überprüfen und ggf. erneuern zu lassen. Lagebedingt ist 
z.B. bei Hochwassereinsätzen mit einem erhöhten Infektionsrisiko zu rechnen. 

Folgender Impfschutz sollte grundsätzlich vorhanden sein: 
• Tetanus 
• Diphtherie. 

Bei Hochwasserlagen zusätzlich 
• Typhus 
• Hepatitis A 

Da auch Kontakt mit Patienten zu erwarten ist, ist ebenfalls eine Impfung gegen 

• Hepatitis B 

angeraten. 

Grundsätzlich können Tetanus, Diphtherie und Hepatitis A/B durch Kombinationsimpfungen 
erfolgen. 

 

Lohnfortzahlung 

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) enthält Vorschriften über die 
Lohnfortzahlung an Arbeitnehmer, die Feuerwehrdienst leisten. Private Arbeitgeber haben 
ihrerseits einen Anspruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen. 
Nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) gelten die Vorschriften des 
BayFwG über die Lohnfortzahlung an Arbeitnehmer und den Erstattungsanspruch privater 
Arbeitgeber für Helfer der freiwilligen Hilfsorganisationen bei Einsätzen zur 
Katastrophenabwehr entsprechend. 

 
  



 

Stand 20.01.2020 

Hilfeleistungskontingent Dachau 
persönliche Packliste für mehrtägige Einsätze 

 erledigt  erledigt 

persönliche Ausrüstung     

Gegenstände ggf. kennzeichnen     

Rucksack, Seesack, Reisetasche   Taschenlampe mit Reserveakku  

Schlafsack   Säcke für Schmutzwäsche  

Isomatte/Luftmatratze   Wäscheleine und -klammern  

Kopfkissen klein   Handy mit Ladegerät  

   Brustbeutel für Geld/Ausweis  

der Witterung angepasste Kleidung   Bargeld, EC-/Kreditkarte  

Trainingsanzug   Personal-/Dienstausweis  

Hose kurz/lang   Impfpass  

Sweatshirt   Führerschein  

T-Shirts (mehrere)     

Unterwäsche     

Socken (mehrere)     

Kappe     

Turnschuhe   persönliche Schutzkleidung  

Badesandalen   (Grundausstattung pro Person)  

     

Dusch-Waschzeug (nach Bedarf)   1 Einsatzhosen  

Handwaschmittel (kleine Tube)   1 Einsatzjacke  

Rasierzeug (nass oder Akku)   1 Paar (Gummi-)Stiefel  

Handtuch/Badetuch   1 Feuerwehrhelm  

Toilettenpapier   1 Feuerwehrsicherheitsgurt  

Papiertaschentücher   1 Paar Handschuhe  

Hygieneartikel für persönlichen 
Gebrauch      

   Führungskräfte:  

1 Satz Besteck   Ausweis für (stv.) Kontingentführer  

Trinkbecher Plastik     

Brotzeitbrett   persönliche Medikamente  

Dosenöffner   Mückenspray  

   Sonnenschutzmittel  

Ersatzbrille für Brillenträger     

Sonnenbrille   Freizeitgestaltung (z.B. Spielkarten)  

 


